
 

 

E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/2017, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 9/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 23 lautet: 

„§ 23. (1) Die Bundes-Zielsteuerungskommission hat im Sinne des öffentlichen Interesses jene für 
die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG, dazu zählen insbesondere 
definierte Planungsrichtwerte und -kriterien sowie die überregionale Versorgungsplanung, die eine 
rechtlich verbindliche Grundlage für Planungsentscheidungen des RSG bilden sollen, als solche 
auszuweisen. Die Verbindlichkeit wird durch eine Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH gemäß 
Abs. 3 hergestellt. Jene Teile, die Verbindlichkeit erlangen sollen, sind vorab von der 
Gesundheitsplanungs GmbH einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, Begutachtungsverfahren zu 
unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen ist eine nochmalige Beschlussfassung in 
der Bundes-Zielsteuerungskommission herbeizuführen. 

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung haben in der jeweiligen 
Landes-Zielsteuerungskommission sicherzustellen, dass jene Planungsvorgaben des RSG, die rechtliche 
Verbindlichkeit erlangen sollen, dazu zählen insbesondere Festlegungen zur Kapazitätsplanung im Sinne 
des § 21 Abs. 3 sowie die überregionale Versorgungsplanung, als solche ausgewiesen werden. Die 
rechtliche Verbindlichkeit wird durch eine Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH gemäß Abs. 3 
hergestellt. Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung 
herangezogen werden können. Jene Teile, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, sind von der 
Gesundheitsplanungs GmbH vorab einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, 
Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen ist eine 
nochmalige Beschlussfassung in der Landes-Zielsteuerungskommission herbeizuführen. 

(3) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister hat eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verbindlicherklärung von in der Bundes- 
Zielsteuerungskommission oder den Landes-Zielsteuerungskommissionen beschlossenen Planungen im 
Gesundheitsbereich zu gründen. Die Gesellschaft führt die Firma „Gesundheitsplanungs GmbH“. 
Gesellschafter/innen der Gesundheitsplanungs GmbH sind der Bund, die Länder und der Dachverband 
der Sozialversicherungsträger, die jeweils einen Vertreter/eine Vertreterin in die Generalversammlung 
entsenden. Die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgt einstimmig. Der Sitz der 
Gesellschaft ist Wien. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert. Die Geschäftsführung wird durch die 
Gesellschafter bestellt, wobei die Geschäftsführung aus einer Geschäftsführerin/einem Geschäftsführer 
und zwei Stellvertreterinnen/Stellvertretern besteht. Die Tätigkeit des/der 
Geschäftsführers/Geschäftsführerin und dessen/deren Stellvertreter/innen ist unentgeltlich. Die 
Stammeinlage wird vom Bund für die Gesellschafter entrichtet. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist von 
allen Gebühren und Abgaben, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, befreit. Voraussetzung für die Gründung 
der Gesellschaft ist, dass sich die künftigen Gesellschafter vertraglich dazu verpflichten, als 
Gesellschafter der Gesundheitsplanungs GmbH für die Dauer der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens anzugehören. Ein vorzeitiger Austritt 
oder eine Auflösung der GmbH ist ausgeschlossen. 
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(4) Die Gesundheitsplanungs GmbH erklärt die von der Bundes-Zielsteuerungskommission nach 
Abs. 1 und den jeweiligen Landes-Zielsteuerungskommissionen nach Abs. 2 ausgewiesenen Teile des 
ÖSG und der jeweiligen RSG – insoweit dies Angelegenheiten des Art. 10 B-VG betrifft – durch 
Verordnung für verbindlich. 

(5) Die Gesundheitsplanungs GmbH hat die für verbindlich zu erklärenden Teile im Wege einer 
Verordnung zu erlassen und im RIS (www.ris.bka.gv.at) kundzumachen. 

(6) Die Tätigkeit der Gesellschaft unterliegt – insoweit Angelegenheiten des Art. 10 B-VG berührt 
sind – der Aufsicht der/des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesministers. 
Die Gesellschaft ist bei der Besorgung der ihr diesbezüglich zukommenden Aufgaben an die Weisungen 
der/des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesministers gebunden und auf 
dessen/deren Verlangen zur jederzeitigen Information verpflichtet.“ 

2. § 40 lautet: 

„§ 40. Mit der Vollziehung des § 23 dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 23 Abs. 3 zehnter Satz und 

 2. im Übrigen die/der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister.“ 

3. In § 41 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) § 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 
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